
Amtsarzt-->Dienstunfähigkeit?! (BW)
Beitrag von „Alasam“ vom 18. Mai 2021 20:05

Es tut mir leid, dass du aktuell in dieser Lage bist und dich nun die Sorge um die
Rückkehrmöglichkeit in den Schuldienst zusätzlich plagt.

An deiner Stelle würde ich mich in jedem Fall auch an den Personalrat deiner Dienststelle und
ggf. auch Gewerkschaft und/oder eine Rechtsberatung wenden.

Prinzipiell kann die Dienstfähigkeit wieder hergestellt werden, siehe unten.

Zitat von Beamtenstatusgesetz

Gesetz zur Regelung des Statusrechts der
Beamtinnen und Beamten in den Ländern
(Beamtenstatusgesetz - BeamtStG)
§ 26 Dienstunfähigkeit
(1) Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit sind in den Ruhestand zu
versetzen, wenn sie wegen ihres körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen
Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) sind. Als
dienstunfähig kann auch angesehen werden, wer infolge Erkrankung innerhalb eines
Zeitraums von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat und keine
Aussicht besteht, dass innerhalb einer Frist, deren Bestimmung dem Landesrecht
vorbehalten bleibt, die Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt ist. In den Ruhestand wird
nicht versetzt, wer anderweitig verwendbar ist. Für Gruppen von Beamtinnen und
Beamten können besondere Voraussetzungen für die Dienstunfähigkeit durch
Landesrecht geregelt werden.

(2) Eine anderweitige Verwendung ist möglich, wenn der Beamtin oder dem Beamten
ein anderes Amt derselben oder einer anderen Laufbahn übertragen werden kann. In
den Fällen des Satzes 1 ist die Übertragung eines anderen Amtes ohne Zustimmung
zulässig, wenn das neue Amt zum Bereich desselben Dienstherrn gehört, es mit
mindestens demselben Grundgehalt verbunden ist wie das bisherige Amt und wenn zu
erwarten ist, dass die gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes erfüllt werden.
Beamtinnen und Beamte, die nicht die Befähigung für die andere Laufbahn besitzen,
haben an Qualifizierungsmaßnahmen für den Erwerb der neuen Befähigung
teilzunehmen.
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(3) Zur Vermeidung der Versetzung in den Ruhestand kann der Beamtin oder dem
Beamten unter Beibehaltung des übertragenen Amtes ohne Zustimmung auch eine
geringerwertige Tätigkeit im Bereich desselben Dienstherrn übertragen werden, wenn
eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und die Wahrnehmung der neuen
Aufgabe unter Berücksichtigung der bisherigen Tätigkeit zumutbar ist.

Gesetz zur Regelung des Statusrechts der
Beamtinnen und Beamten in den Ländern
(Beamtenstatusgesetz - BeamtStG)
§ 27 Begrenzte Dienstfähigkeit
(1) Von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abgesehen
werden, wenn die Beamtin oder der Beamte unter Beibehaltung des übertragenen
Amtes die Dienstpflichten noch während mindestens der Hälfte der regelmäßigen
Arbeitszeit erfüllen kann (begrenzte Dienstfähigkeit).

(2) Die Arbeitszeit ist entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen. Mit
Zustimmung der Beamtin oder des Beamten ist auch eine Verwendung in einer nicht
dem Amt entsprechenden Tätigkeit möglich.

Gesetz zur Regelung des Statusrechts der
Beamtinnen und Beamten in den Ländern
(Beamtenstatusgesetz - BeamtStG)
§ 29 Wiederherstellung der Dienstfähigkeit
(1) Wird nach der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit die
Dienstfähigkeit wiederhergestellt und beantragt die Ruhestandsbeamtin oder der
Ruhestandsbeamte vor Ablauf einer Frist, deren Bestimmung dem Landesrecht
vorbehalten bleibt, spätestens zehn Jahre nach der Versetzung in den Ruhestand, eine
erneute Berufung in das Beamtenverhältnis, ist diesem Antrag zu entsprechen, falls
nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.
(2) Beamtinnen und Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt
worden sind, können erneut in das Beamtenverhältnis berufen werden, wenn im
Dienstbereich des früheren Dienstherrn ein Amt mit mindestens demselben
Grundgehalt übertragen werden soll und wenn zu erwarten ist, dass die
gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes erfüllt werden. Beamtinnen und
Beamte, die nicht die Befähigung für die andere Laufbahn besitzen, haben an
Qualifizierungsmaßnahmen für den Erwerb der neuen Befähigung teilzunehmen. Den
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzten Beamtinnen und Beamten kann
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unter Übertragung eines Amtes ihrer früheren Laufbahn nach Satz 1 auch eine
geringerwertige Tätigkeit im Bereich desselben Dienstherrn übertragen werden, wenn
eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und die Wahrnehmung der neuen
Aufgabe unter Berücksichtigung ihrer früheren Tätigkeit zumutbar ist.
(3) Die erneute Berufung in ein Beamtenverhältnis ist auch in den Fällen der
begrenzten Dienstfähigkeit möglich.
(4) Beamtinnen und Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt
worden sind, sind verpflichtet, sich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen zur
Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit zu unterziehen; die zuständige Behörde kann
ihnen entsprechende Weisungen erteilen.
(5) Die Dienstfähigkeit der Ruhestandsbeamtin oder des Ruhestandsbeamten kann
nach Maßgabe des Landesrechts untersucht werden; sie oder er ist verpflichtet, sich
nach Weisung der zuständigen Behörde ärztlich untersuchen zu lassen. Die
Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte kann eine solche Untersuchung
verlangen, wenn sie oder er einen Antrag nach Absatz 1 zu stellen beabsichtigt.
(6) Bei einer erneuten Berufung gilt das frühere Beamtenverhältnis als fortgesetzt.

Alles anzeigen 
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